
Satzung der Großen Kreisstadt Oschatz 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen 

Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) 

22.09.2025 

Aufgrund des $ 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische 
Gemeindeordnung — SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. März 2018 (SächsGVBi. S.62), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
27. Juni 2025 (SächsGVBi. S. 285), und $ 6 der Verordnung des Sächsischen Staats- 
ministeriums des Innern über die Form der kommunalen Bekanntmachungen (Kom- 
munalbekanntmachungsverordnung — KomBekVO) vom 17. Dezember 2015 (Sächs- 
GVBl. S. 693) i. V. m. $ 4 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
im Freistaat Sachsen (Sächsisches E-Government-Gesetz) i. d. Fassung der Bekannt- 
machung vom 8. November 2019 (SächsGVBl. S. 718), zuletzt geändert durch Arti- 
kel 3 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) hat der Stadtrat der 
Großen Kreisstadt Oschatz am 18.09.2025 folgende Satzung beschlossen: 

$1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung regelt öffentliche Bekanntmachungen der Großen Kreisstadt Oschatz, 
soweit nicht besondere bundes- oder landesrechtliche Vorschriften anzuwenden sind. 
Öffentliche Bekanntmachungen im Sinne dieser Verordnung sind: 

1. die Verkündung von Rechtsverordnungen, 
2. die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und 
3. sonstige durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachun- 

gen und öffentliche Bekanntgaben. 

82 
Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Großen Kreisstadt Oschatz erfolgen durch 
Veröffentlichung im elektronischen Amtsblatt auf der Internetseite der. Stadt Os- 
chatz unter https://www.oschatz.org/amtsblatt/. 

(2) Öffentliche Bekanntmachungen haben mit vollem Wortlaut zu erfolgen. Sofern 
eine Rechtsverordnung oder Satzung genehmigungspflichtig ist oder genehmi- 
gungspflichtige Teile enthält, muss auch die Tatsache der Genehmigung unter An- 
gabe der Genehmigungsbehörde und des Datums der Genehmigung bekanntge- 
macht werden. 

(3) Soweit bundes- oder landesrechtliche Vorschriften eine zusätzliche 
Veröffentlichung des Inhalts der Bekanntmachung im Internet vorschreiben, erfolgt 
die Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Oschatz unter 
https://www.oschatz.org/bekanntmachungen/. 
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(4) Jede Person kann unentgeltlich Ausdrucke des elektronischen Amtsblattes der 
Großen Kreisstadt Oschatz für ein Jahr rückwirkend während der allgemeinen Öff- 
nungszeiten im Bürgerbüro erhalten. Ferner besteht die Möglichkeit der Zusen- 
dung von Ausdrucken gegen Kostenersatz des Versandes. 

(5) Für Bekanntmachungen, die per Gesetz in Papierform zu veröffentlichen sind, ist 
die Veröffentlichung in der Tagespresse (OAZ) vorgesehen. 

83 
Ersatzbekanntmachung 

(1) Sind Pläne oder zeichnerische Darstellungen - insbesondere Karten - Bestandteile 
einer Rechtsverordnung oder Satzung, können sie dadurch öffentlich bekanntge- 
macht werden, dass 

1. ihr wesentlicher Inhalt in der Rechtsverordnung oder Satzung umschrieben 
wird, 

2. sie - soweit in der öffentlichen Bekanntmachung keine andere Verwaltungs- 
stelle bestimmt ist - im Rathaus Oschatz (Neumarkt 1, 2. Etage, Zi. 210 (Stadt- 
bauamt)) zur kostenlosen Einsicht durch jede Person während der Sprechzei- 
ten, mindestens aber wöchentlich 20 Stunden, für die Dauer von mindestens 
zwei Wochen niedergelegt werden und 

3. hierauf bei der Bekanntmachung der Rechtsverordnung oder Satzung hinge- 
wiesen wird. 

(2) Absatz 1 gilt für sonstige öffentliche Bekanntmachungen entsprechend. 

84 
Notbekanntmachung 

Erscheint eine rechtzeitige Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form nicht mög- 
lich, kann die öffentliche Bekanntmachung in anderer geeigneter Weise durchgeführt 
werden. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Wegfall des Hindernisses in der 
vorgeschriebenen Form zu wiederholen, wenn sie nicht durch Zeitablauf gegenstands- 
los geworden ist. 

85 
Ortsübliche Bekanntmachung und ortsübliche Bekanntgabe 

Soweit durch Rechtsvorschrift die ortsübliche Bekanntmachung oder die ortsübliche 
Bekanntgabe vorgeschrieben ist, erfolgt diese nach den Bestimmungen dieser 
Satzung über die öffentliche Bekanntmachung. 

Seite 2 von 3



86 
Vollzug der Bekanntmachung 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages, an dem sie im Internet 
verfügbar ist, vollzogen. 

(2) Sind mehrere Bekanntmachungsformen bestimmt, ist die öffentliche Bekanntma- 
chung mit Ablauf des Tages vollzogen, an dem die letzte Bekanntmachung vollzo- 
gen ist. 

(3) Eine Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf der Niederlegungsfrist nach & 3 Abs. 1 
Nr. 2 vollzogen. 

(4) Eine Notbekanntmachung ist mit ihrer Durchführung nach $ 4 vollzogen. 

(5) Bei ortsüblichen Bekanntmachungen und Bekanntgaben nach 8 5 ist die öffentli- 
che Bekanntmachung und Bekanntgabe mit Ablauf des Tages, an dem sie im In- 
ternet verfügbar sind, vollzogen. 

(6) Der Vollzug der Bekanntmachung ist in den Akten nachzuweisen. 

87 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bekanntmachungs 
satzung vom 2. Juli 2020 außer Kraft. 

Oschatz, den 22.09.2025 
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